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AMT DER VORARLBERGER tANDESREGIERUNG 

PrsG-652.14 

An das 
Bundesministerium für 
land- und Forstwi rtschafr------------, ����e��!�g 1 �����.�.� .. . �i�f.�:������.� 

Datum: 1 9. MRZ. 1994 

Verteilt _ll:..iP.!!!J��..i_ .. 

Bregenz, am 7.4.1994 

Auskunft: 
Dr. Oberhauser 
Tel.(05574)511-2092 

Betrifft: Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und mit dem 
das Hydrographiegesetz geändert wird; 
Entwurf, Stellungnahme 

Bezug: Schreiben vom 18.2.1994, GZ. 11.040/01-1 1/94 

Zum übenni tte 1 ten Entwurf ei nes Gesetzes über das Bundesamt für Wasser

wirtschaft und mit dem das Hydrographiegesetz geändert wird, wird Stellung 

genommen wie folgt: 

Grundsätzl ich ist darauf hinzuweisen, daß der Gesetzentwurf in der vor-

1 iegenden Fonn mit der geplanten Bundesstaatsrefonn in Durchführung der 

vom Bundeskanzler und
' 

vom VorsitzendEm der landeshauptmännerkonferenz am 

8. Oktober 1992 unterzeichneten pol itischen Vereinbarung über die Neu

ordnung des Bundesstaates nicht vereinbar ist. Es wird daher ersucht, den 

Entwurf eines Bundesgesetzes über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und 

über eine Änderung des Hydrographiegesetzes vorläufig zurückzustellen. 

Im einzelnen wird bemerkt: 

Zu Art. I: 

Zu § 4: 

Aufgrund der vorgesehenen Organisation (Direktion, zentrale Dienste) wird 

LANDHAUS A-6901 BREGENZ TELEFON 05574/511-0 FAX 05574/511-80 TELEX 57749 DVR 0058751 

1/SN-423/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

bezweifelt, ob die geplanten Einsparungen beim Personal aufwand in Höhe von 

etwa 10 % erreicht werden können. 

Zu § 14 Abs. 2: 

Zum fachlichen Wirkungsbereich des Bundesinstituts für Gewässerökologie, 

Fischereibiologie und Seenkunde soll unter anderem auch die Sicherstellung 

ei ner gewässerverträgl i chen Fi scherei gehören. Di e "Si cherste 1 1  ung ei ner 

gewässerverträglichen Fischerei" ist eine Angelegenheit der Fischerei und 

somit in Gesetzgebung und Vollziehung landessache. In Wahrnehmung seiner 

Kompetenz beabs i cht i gt der landesgesetzgeber j edenf alls diese Angel egen

heit in seinem Fischereigesetz zu regeln. 

Zu Art. 11: 

Das Bundesamt für Wasserwirtschaft soll gemäß der in der Z. 1 vorgesehenen 

Bestimmung zur Erhebung der Wassergüte - im Gegensatz zur geltenden Rege

lung - nicht mehr für alle, sondern nur noch für ausgewählte Grenzgewässer 

zuständig sein. Aufgrund der in der Z. 2 vorgesehenen Regelung wird davon 

ausgegangen, daß damit für die länder keine finanziellen Auswirkungen ver

bunden sind. 

Die Bestimmung der Z. 2 sollte nicht dem § 10 als Abs. 4 sondern dem § 10 

Abs. 1 als Z. 4 angefügt werden. 

Es ist nicht erkennbar, warum im § 6 Abs. 2 der Begriff "Erhebung der 

Wassergüte" und im § 10 Abs. 4 der Begriff "Beobachtung der Wassergüte" 

verwendet werden. Di e Verwendung di eser unterschi edl i chen Begri ffe darf 

jedenfalls für das land keine nachteiligen finanziellen Folgen haben. 

Für die Vorarlberger landesregierung 

Dr. Guntram lins, landes rat 
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F.d.R.d.A. 

a) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 
1017 Wien 
(25-fach) 

im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22�396-2/67 

c) Herrn Bundesminister für 
Föderalismus und Verwaltungsreform 
Jürgen Weiss 
Minoritenplatz 3 
1014 Wien 

d) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
1010 Wien 

e) An alle 
Ämter der Landesregferungen 
z.H. d. Herrn Landesamtsdirektors 

f) . An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wien 

g) An das 
Institut für Föderalismusforschung 
6020 Innsbruck 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

Dr. B r a n d t n e r 
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